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1. Name, Sitz und Zweck 

Artikel 1 

Unter dem Namen Unihockeyclub Rangers Grabs-Werdenberg, abgekürzt UHC Rangers 

Grabs-Werdenberg, besteht ein politisch und konfessionell neutraler Verein im Sinne von Art. 
60ff ZGB mit Sitz in Grabs. 

Der UHC Rangers Grabs-Werdenberg ist Mitglied von Swiss Unihockey und anerkennt des-
sen Statuten sowie die Statuten des IFF und der SOA als verbindlich. 
 
Artikel 2 

Zweck des Vereins ist 
• der Zusammenschluss von Unihockeyfreunden 
• die Verbreitung des Unihockey-Sportes 
• Förderung der Jugendbewegung im Unihockey-Sport 
• Pflege der Kameradschaft 
• Förderung der sportlichen Fairness 

2. Mitgliedschaft 

Artikel 3 

Mitgliederkategorien: 
• Aktivmitglieder 

Als Aktivmitglied gilt, wer sich dem Verein als Spieler zur Verfügung stellt und kein Juni-
orenmitglied mehr ist. 

• Juniorenmitglieder 
Als Juniorenmitglied gilt, wer sich dem Verein als Spieler zur Verfügung stellt und mit ei-
ner Juniorenlizenz am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt bzw. teilnehmen könnte. 

• Passivmitglieder (Gönner) 
Als Passivmitglieder gelten Personen, die den Verein in irgendeiner Art und Weise un-
terstützen, aber nicht als Spieler zur Verfügung stehen. 

• Ehrenmitglieder 
Aufgrund besonderer Verdienste kann ein Aktiv- oder Passivmitglied auf Antrag des Vor-
stands durch die Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt werden. 

Alle Vereinsmitglieder sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt und besitzen 
dort das Stimm- und Wahlrecht. 
 
Artikel 4 

Ausser den Ehrenmitgliedern müssen alle Mitglieder einen jährlichen Mitgliederbeitrag be-
zahlen. Ehrenmitglieder müssen nur die Lizenz bezahlen, sofern sie am Meisterschaftsbe-
trieb teilnehmen. 

Die Mitgliederbeiträge werden an jeder ordentlichen Hauptversammlung für das folgende 
Vereinsjahr festgelegt. 

Aktiv- oder Juniorenspieler, die ihren Pflichten nicht nachkommen, können vom Vorstand ge-
büsst oder vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. 
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Artikel 5 

Die Aufnahmegesuche aller minderjährigen Spieler müssen von einem Elternteil oder dem 
gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden. 
 
Der Vereinsaustritt ist dem Präsidenten schriftlich mitzuteilen. 
 
Wenn jemand während dem Vereinsjahr aus dem Verein austritt oder dem Verein beitritt, 
entscheidet der Vorstand, ob für das angebrochene Vereinsjahr der volle Mitgliederbeitrag 
bezahlt werden muss. 
 
Artikel 6 

Jedes Mitglied des UHC Rangers Grabs-Werdenberg ist einverstanden, dass der UHC 
Rangers Grabs-Werdenberg die Personendaten der Mitglieder im Zusammenhang mit der 
Administration des Vereinswesens bearbeiten und verwalten kann. Zudem ist der UHC 
Rangers Grabs-Werdenberg befugt persönliche Fotos (Teamfotos, Fotos von Spielen oder 
Vereinsanlässen) der Mitglieder für den Auftritt gegen aussen (alle Art von Medien) zu ver-
wenden. 

3. Organisation 

Artikel 7 

Organe des Vereins sind 
• die Hauptversammlung 
• der Vorstand 
• die Revisionsstelle 

4. Hauptversammlung 

Artikel 8 

Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie muss spätestens drei Monate 
nach Abschluss des Vereinsjahres abgehalten werden. Die Einberufung muss spätesten drei 
Wochen vor dem Versammlungstermin den Mitgliedern schriftlich bekannt gegeben werden. 
 
Artikel 9 

Die Hauptversammlung kennt folgende Minimaltraktanden: 
• Wahl der Stimmenzähler 
• Abnahme des Protokolls der letzten Hauptversammlung 
• Jahresbericht des TK-Chefs 
• Jahresbericht des Präsidenten 
• Jahresrechnung 
• Budget 
• Revisorenbericht 
• Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
• Wahlen 
• Anträge der Mitglieder 
• Ernennung und Auszeichnungen 
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Artikel 10 

Anträge von Mitgliedern, über die abgestimmt werden soll, müssen spätestens 14 Tage vor 
dem Versammlungstermin beim Präsidenten schriftlich eingereicht werden. 
 
Artikel 11 

Die Einberufung einer ausserordentlichen Hauptversammlung liegt im Ermessen des Vor-
stands oder wenn ein Fünftel der Mitglieder dies verlangen. 
 
Die Durchführung der ausserordentlichen Hauptversammlung hat spätestens 30 Tage nach 
Erhalt des Antrags zu erfolgen. 
 
Artikel 12 

Die Hauptversammlung hat folgende unübertragbaren Aufgaben und Kompetenzen: 

Mit absolutem Mehr der anwesenden Stimmen: 
• Abnahme des Protokolls der letzten Hauptversammlung 
• Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes 
• Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
• Genehmigung des Budgets 
• Wahl von Ehrenmitgliedern 
• Wahl des Vorstands 
• Wahl des Präsidenten 
• Wahl der Revisionsstelle 
• Antrag auf eine Statutenrevision stellen 

Mit einem Mehr von 2/3 der anwesenden Stimmen: 
• Statutenänderung 

Mit einem Mehr von 3/4 der anwesenden Stimmen: 
• Auflösung des Vereins 
• Verwendung des Vermögens bei Auflösung 
• Fusion mit einem anderen Verein 

5. Vorstand 

Artikel 13 

Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern: 
• Präsident 
• Vizepräsident 
• Kassier 
• Aktuar 
• TK-Chef 

Weitere Vorstandsmitglieder und Funktionen können bei Bedarf gewählt resp. eingeführt 
werden. 
 
Artikel 14 

Die Amtsdauer beträgt ein Jahr. 

Der Präsident wird durch die Versammlung gewählt. Der restliche Vorstand konstituiert sich 
selbst. 



   

Statuten UHC Rangers Grabs-Werdenberg Version 2022 Seite 5 von 7 

Rücktritte vom Vorstand müssen bis spätestens drei Monate vor Abschluss der Amtsdauer 
schriftlich beim Präsidenten eingereicht werden. Der Präsident hat seinen Rücktritt schriftlich 
an den ganzen Vorstand zu richten. 
 

Artikel 15 

Der Vorstand hat das Recht und die Pflicht nach den Befugnissen, welche die Statuten ein-
räumen, die Angelegenheiten des Vereins zu besorgen. Dafür kann er weitere Reglemente 
erlassen. Zudem hat er folgende Aufgaben: 
• Hauptversammlung auf Einladung des Präsidenten 
• Ausführung der Beschlüsse der Hauptversammlung 

Die Aufgaben jedes einzelnen Vorstandsmitglieds werden im betreffenden Pflichtenheft gere-
gelt. 
 

Artikel 16 

Der Verein verpflichtet sich durch die Kollektivunterschriften von Präsidenten, Vizepräsident, 
Kassier, Aktuar und TK-Chef zu zweien. 

6. Revisionsstelle 

Artikel 17 

Die Revisionsstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisoren, welche von der Hauptversamm-
lung für eine einjährige Amtszeit gewählt werden. 
 
Artikel 18 

Die Rechnungsrevisoren haben folgende Aufgaben: 
• Prüfung der Jahresrechnung 
• Schriftliche Berichterstattung an die Hauptversammlung 

7. Schlussbestimmungen 

Artikel 19 

Jedes Mitglied ist für seine Versicherung selbst verantwortlich. Der UHC Rangers Grabs-
Werdenberg lehnt jede Verantwortung bei Krankheit, Unfall oder Diebstahl während dem 
Spielbetrieb ab. 
 

Artikel 20 

Ein Antrag zur Statutenänderung muss jedem Vereinsmitglied zusammen mit der Einladung 
zur Hauptversammlung zugestellt werden 
 
Artikel 21 

Diese Statuten wurden an der Hauptversammlung des UHC Rangers Grabs-Werdenberg 
vom 24. Juni 2022 genehmigt und treten per sofort in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 
21. Juni 2019. 
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